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Richtlinienmotion 1223 (BDP) "Pilotprojekt: Könizer Wasserversorgung bezieht Strom 

von der Könizer Strombörse für erneuerbare Energiequellen“ 

Abschreibung; Direktion Umwelt und Betriebe  

Bericht und Antrag des Gemeinderates an das Parlament 

Die Richtlinienmotion wurde am 6. Mai 2013 vom Parlament erheblich erklärt. 

1. Ausgangslage 

Mit der Richtlinienmotion 1223 (BDP) "Pilotprojekt: Könizer Wasserversorgung bezieht Strom 

von der Könizer Strombörse für erneuerbare Energiequellen“ wurde gefordert, dass die Was-

serversorgung den im Budget 2014 für die Strombeschaffung zusätzlich eingestellten Betrag in 

der Höhe von CHF 57‘000.00 für Strom aus erneuerbaren Energiequellen aufwenden soll. Nach 

Möglichkeit sei der Strom über die Strombörse von Köniz resp. über die Ökostrombörse „Strom 

von hier / Region Köniz“ zu beziehen. 

 

Die Wasserversorgung bezieht seit 2014 den gesamten Strombedarf, knapp 2 MWh/a, aus 

Wasserkraft mit Herkunftsnachweis Schweiz. Das wesentliche Begehren der Motionäre, für die 

Wasserversorgung Strom aus erneuerbaren Energiequellen zu beschaffen ist damit erfüllt. In-

folge der Budgetvorgaben musste das im 2014 erstmals eingestellte Geld für Ökostrom resp. 

für Strom aus erneuerbaren Energiequellen im 2015 von CHF 57‘000.00 auf CHF 6‘000.00 re-

duziert werden. Mit diesem Betrag ist es im Moment nicht möglich, grössere Mengen Her-

kunftsnachweise von Solaranlagen aus Köniz zu beziehen. Der Richtpreis für Herkunftsnach-

weise von Solaranlagen beträgt CHF 0.18/kWh (Wasserkraft CHF 0.004/kWh). Zudem könnte 

die Strombörse von Köniz zurzeit die Nachfrage nach Strom aus der Gemeinde resp. nach lokal 

produziertem Strom nicht decken. Investitionen werden erst ausgelöst, wenn eine entsprechen-

de Nachfrage besteht. Seitens Gemeinde kann jedoch der Strom erst nachgefragt werden, 

wenn die Finanzierung gesichert ist. 

 

2. Weiteres Vorgehen 

Für die Wasserversorgung soll auch in Zukunft Strom aus erneuerbaren Energiequellen be-

schafft werden. Die Fachstelle Energie prüft in Zusammenarbeit mit den stromverbrauchenden 

Fachbereichen, so auch mit der Wasserversorgung, regelmässig die Marktsituation. Die Fach-

stelle Energie hat zudem ein Konzept für die Beschaffung von Strom auf dem freien Markt erar-

beitet, wonach bei zukünftigen Ausschreibungen immer Strom aus erneuerbaren Energiequel-

len zu beschaffen ist. Der Gemeinderat hat diesen Grundsatz am 22. Oktober 2014 beschlos-

sen. Sollten sich im Zuge der Strommarktliberalisierung sinnvolle Alternativen bezüglich, Strom 

Mix oder Angebotsplattformen wie „Strom von hier“ ergeben, werden diese geprüft und gege-

benenfalls berücksichtigt. 

 

Köniz, 11. März 2015 

 

Der Gemeinderat 
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Beilagen 

 Vorstosstext und Antwort des Gemeinderates vom 06. Mai 2013 










